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1 .  l a G e  i m  G e m e i N d e G e B i e t

Das Planungsgebiet liegt nahe der Ortsmitte der Gemeinde Krailling zwischen Margaretenstraße, Elisenstra-
ße, Franzstraße und Hans-Sachs-Straße.
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2 .  a N l a s s  u N d  z i e l  d e r  B e B a u u N G s p l a N Ä N d e r u N G

Ziel und Zweck der Änderung des Bebauungsplanes ist es, auf den Grundstücken eine geordnete Entwicklung 
in Form einer angemessenen Nachverdichtung zu ermöglichen. Der bestehende Bebauungsplan Nr. 26 wurde 
in den letzten Jahren bereits für mehrere Teilbereiche geändert. Dabei wurden u.a. statt einer zulässigen GFZ 
für die einzelnen Grundstücke eine max. zulässige Grundfläche (GR) festgesetzt bzw. einzelne Festsetzungen 
zur Bauweise angepasst. 

Auf diversen Grundstücken, v.a. im nördlichen Bereich des Quartiers (Franzstraße / Hans-Sachs-Straße), wur-
de das bestehende Baurecht bis heute nicht ganz ausgeschöpft. Desweiteren liegen für einzelne Grundstücke 
Planungen von privaten Eigentümern vor, u.a. für das ehem. Schabernack-Grundstück, das nach dem Abbruch 
des ursprünglichen Gebäudes (Gastronomie) brach liegt. 

Das Planungsgebiet befindet sich in zentraler Lage in Krailling, in unmittelbarer Nähe zur Margaretenstraße. 
Die Neuordnung soll einen Beitrag zur Innenentwicklung und zur Ergänzung des Wohnraumangebotes in 
Krailling leisten. Gleichzeitig soll durch den Erhalt und die Neupflanzung von Bäumen in den rückwertigen Be-
reichen auch der Gartenstadtcharakter gesichert werden. Zudem soll der typische Charakter des Straßenzugs 
im Umfeld der Maragaretenkirche erhalten und weiterentwickelt werden.
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3 .  p l a N u N G s r e c h t l i c h e  s i t u a t i o N

3.1. planungsrechtl iche Beurtei lung

Das Planungsgebiet liegt innerhalb des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 26 vom 30.06.1978 und ist 
gemäß § 30 Abs. 1 BauGB zu beurteilen.

3.2.  Gemeindliche planungen

3.2.1.  F lächennutzungsplan

Das Planungsgebiet und auch die umliegenden Grundstücke werden im Flächennutzungsplan als Wohnbauf-
lächen (W) dargestellt.

3.2.2.  Rechtsverbindl icher Bebauungsplan

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 26 enthält als qualifizierter Bebauungsplan Festsetzungen zur Art 
der baulichen Nutzung (Reines bzw. Allgemeines Wohngebiet), zur überbaubaren Grundstücksfläche, zur bau-
lichen Höhe (Zahl der Vollgeschosse max. II), zur öffentlichen Verkehrsfläche sowie zum Maß der baulichen 
Nutzung und zur Bauweise (offene Bauweise). Daneben sind Festsetzungen zur baulichen Gestaltung, z.B. 
Dachform (Satteldächer mit einer max. Dachneigung von 22-27° bzw. 30-35°), Dachgauben/ Dacheinschnitte/ 
Dachflächenfenster über 0,25 m2 (unzulässig), Firstrichtung, Nebengebäuden, Garagen und Stellplätzen und 
Grünordnung (Baumpflanzungen, Baumerhalt) vorhanden.

Am 29.04.1982 wurde eine vereinfachte Änderung für Fl.Nr. 31/4 (Elisenstraße/ Ecke Franzstraße) genehmigt. 
Für den Teilbereich wurde „für den bestehenden Altbau eine Erweiterung nach Norden um ca. 3,5m mittels 
Baugrenze eingeplant. Im nördlichen Bereich des Grundstücks wird ein Einfamilienhaus mit Garage einge-
plant.“ 

Für die Flurnummern 31, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 und 32 (teilweise) wurde am 03.03.1994 eine weitere Ände-
rung erlassen. Dabei wurden die Festsetzungen zur baulichen Höhe (max. Wandhöhe 6,30 m), zum Maß der 
baulichen Nutzung (max. Grundfläche) und zur Bauweise (Einzel- und Doppelhäuser) angepasst.

Rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. 26 vom 30.06.1978 und mit Änderungen

Änderung Fl.Nr. 31/4 

Änderung Fl.Nr. 31, 31/3, 
31/5, 31/6, 31/7 und 32 
(teilweise) 
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3.2.3.  Ortsentwicklungsplanung

Folgende Ziele, die im Rahmen des Ortsentwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2012 entwickelt wurden, sind 
für das Planungsgebiet relevant: 

1) Fläche mit vorwiegender Wohnnutzung

•	 Erhalt des Charakters des Ortes mit Einzelwohngebäuden in großzügigen Gartengrundstücken (Garten-
stadtcharakter)

•	 Ergänzen des Wohnraumangebotes im Ort entsprechend des demographischen Wandels

•	 Anpassung der Bebauung an die energetischen Standards

•	 Erhalt und Ergänzung von Großbäumen auf privaten Grundstücken

2) Historisch geprägter Bereich Margaretenstraße Nord

•	 bessere Einbindung der Margaretenkirche (Blickachsen und verbesserte Zugänglichkeit)

•	 Rückbau bzw. Umgestaltung von für den Charakter des Straßenzugs untypischen (störenden) Gestal-
tungselementen

•	 Aufwertung des öffentlichen Raumes, durchgängige Gestaltung der gesamten Margaretenstraße (Nord 
und Süd) bei unterschiedlicher Ausrichtung der beiden Straßenabschnitte

•	 Ergänzung der Gemeinbedarfsnutzungen (Ansiedlung eines Treffpunktes)

•	 verstärkte Ansiedlung von barrierearmen Wohnungen im Umfeld Margaretenstraße Nord

3) Straßenbereich mit dem Ziel der Aufwertung

•	 Erhalt und Stärkung des typischen Charakters des Straßenraums (dörflich geprägter Straßenverlauf) 
und der historisch geprägten Bebauung (alte Hofstellungen und Villenbebauung) entlang der Straße.
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6 Bebauung südlich der Gautinger Straße
- Erstellen eines Konzeptes zur Formulierung von 

Lösungsansätzen für attraktive Lärmschutzmaß- 
nahmen.

- Anpassen der offenen Bauweise an die
Lärmemmission durch die hohe Verkehrsbelastung 
bei Beibehaltung der kleinstrukturierten 
2-geschossigen Bauweise (Lärmschutzbebauung an 
der Gautinger Straße, Ausichten der Gartengrund- 
stücke nach Süden, Lärmschutz über Gebäude- 
stellung, unter Umstände auch durch die 
Zusammenlegung mehrerer Grundstücke).

- Gebäudehöhe an der Straße bis drei Geschosse 
(zum Lärmschutz für hinterliegende Grundstücke).

- Vorrangige Nutzung nicht störendes Gewebe und 
Wohnen (Berücksichtigung der benachbarten 
Wohnbebauung bei der Neuansiedlung von 
gewerblichen Nutzungen).

7 Bauflächen an der Rudolf von Hirsch Straße 
- Vorhaltefläche für Wohnflächen zur Ergänzung des 

im Ort bestehenden Bedarfes an  barrierarmen 
Wohnungen, betreutes Wohnen im direkten Bezug 
zum angrenzenden Seniorenheim

- Prüfen der geeigneten Lage für eine ergänzende 
Wohnanlage. 

8 Gewerbliche Flächen am S-Bahnhof Planegg
- Langfristige Umstrukturierung zu barrierearmen 

Wohnen oder hochwertige Dienstleistungen.

9 Fläche nördlich des Rathauses
- Vorhaltefläche für eine bauliche Eränzung für 

Gemeinbedarfsnutzung.
- Punktförmige Solitärbebauung
- Berücksichtigung des Baumbestandes bei der 

Entscheidung zur Gebäudestellung
- Guten Einfügung des Gebäudes in das gesamte 

Ensemble von Rathaus und angrenzender Wohn- 
bebauung, präferieren von Lösungen, die die 
bestehenden versiegelten Flächen nutzen 
(Parkierung in Tiefgarage, Überbauung durch 
Neubau). 

10 Hubertusweg
- Reserefläche für Bebauung im Falle eines hohen 

öffentlichen Interesses (z.B. Gemeinbedarfsnutzung, 
die im Ortsgebiet nicht an anderer Stelle unter 
gebracht werden kann oder Einheimischenmodelle).

- Offene Bauweise.
- Erhalt des räumlichen Abschlusses der 

Sanatoriumswiese über einen ausreichenden 
Gehölzriegel.

- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  
HF 5

Ziele zu "Bereiche mit städtischem 
Entwicklungspotential oder beson- 
deren Fragestellungen"

1 Sanftlwiese 
- siehe HF 2 

2 Maibaumwiese
- siehe HF 1

3 Braungründstück an der Würm
- Vorrangige Nutzung mit nicht störendem Gewebe 

und Dienstleistung,  hochwertiges Wohnen oder 
Freizeitnutzung. Prüfen neuer Nutzungen auf die 
Verträglichkeit mit dem angrenzenden 

- Die Bebauung muss den landschaftlichen 
Erfordernissne des Grünzugs Würm untergeordnet 
werden.

- Ausrichtung der Gebäude in der Lage zur Gautinger 
Straße, offen halten eines großzügigen Freibe- 
reiches entlang der Würm.

- Schaffen einer öffentlich zugänglichen Durchwegung 
mit neuer Würmbrücke für Fußgänger.

- Die vom Wasserwirtschaftsamt ermittelten 
Überschwemmungsgebiete sind bei einer 
Neubebauung zu berücksichtigen. Eine Neube- 
bauung soll vorrangig außerhalb des Überschwem- 
mungsbereiches erfolgen.

- Die im Bebauungsplan festgeschriebenen Baudich- 
ten sollen eingehalten werden. Abweichungen von 
dern Baudichte sind bei der Umsetzung für die 
Gemeinde wesentlicher städtebaulicher Zielsetzun- 
gen unter Umständen möglich.

- Berrücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr. 
HF 4.

4 Trinklgrundstück
- Erstellen einer städtebaulichen Untersuchung zur 

Formulierung der Ziele der Gemeinde zur 
Entwicklung des Bereiches. 

- Eine ergänzende Bebauung in angemessenem Maß 
ist möglich, wenn im Gegenzug die Würm für die 
Öffentlichkeit nutzbar wird. 

- Vorrangige Nutzung mit nicht störendem Gewebe 
und Dienstleistung,  hochwertiges Wohnen oder 
Freizeitnutzung. Prüfen neuer Nutzungen auf die 
Verträglichkeit mit dem angrenzenden Wohnen.

- Ausrichten der Nutzung der Gebäude auf den 
hochwertigen Landschaftsraum der Würm.

- Erhöhung der  Durchlässigkeit der Flächen durch 
ergänzende Fußwege.

- Öffnen der bestehenden Würmbrücke für Bewohner 
zur besseren fußläufigen Anbindung der Handels- 
flächen südlich der Gautinger Straße.

- Erhalt des prägnanten Villengebäudes.
- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr. 

HF 4.

5 Gewerblich genutzte Flächen an der 
Gautinger Straße (Ortsausgang Stockdorf)

- Ausformung eines wahrnehmbaren Ortseingangs 
nach Krailling über Bepflanzung, Gebäudestellung 
etc..

- Vorrangige Nutzung der Flächen für Gewerbe, 
Dienstleistung und Handel.

- Ausrichten der Sortimente neuer Handelsflächen auf 
die Ortsmitte (Vermeiden einer Schwächung der 

Ortsmitte).

GEMEINDE KRAILLING
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HF 1 Ortsmitte - Margaretenstraße Süd

Ziel der Ortsentwicklung:
- Der Straßenabschnitt Margaretenstraße Süd soll als 

Ortskern gestärkt werden. Er soll zu einem beleb- 
ten Mittelpunkt der Gemeinde und als Treffpunkt für 
die Bewohner mit hohem Identifikationswert ausge- 
bildet werden. 

- Der an der Margaretenstraße Süd ansässige Han- 
del soll langfristig gesichert werden und vor allem 
auf Nahversorgung des täglichen Bedarfs, sowie auf 
hochwertige, spezielle Angebote ausgerichtet 
werden.

Ziele zur Aufwertung des Straßenraumes und der 
Aufenthaltsqualität:
- Der Bereich Margaretenstraße Süd soll als Mitte 

des Ortes zum Treffpunkt der Bewohner mit hoher 
Identifikation für den Ort gestaltet werden.

- Der Straßenraum soll als attraktiver Aufenthalts- 
bereich für Fußgänger und Radfahrer ausgebildet 
werden (Verschiebung der Gewichtung der Ver- 
kehrsteilnehmer zugunsten Fußgänger / Rad- 
fahrer).

- Der Straßenraum soll als attraktiver, gut nutzbarer  
Aufenthaltsbereich mit sichtbaren Zugängen zur 
Würm gestaltet werden.

- Die Gestaltung des Straßenraumes soll durchgängig 
onzipiert werden und ein ruhigeres, einheitlicheres 
Gesamtbild ergeben (Lage der Stellplätze, Bepflan- 
zung, Ausstattung, Übergänge, Beleuchtung, etc.). 
Die gesamte Fläche zwischen den Fassaden soll in 
die Planung einbezogen werden. 

- Flächen im Randbereich der Verkehrsfläche sollen 
so ausgestaltet werden, dass sie flexibel nutzbar 
sind (z.B. temporäre Nutzung von einzelnen Stell- 
plätzen für einen Markt oder für Veranstaltungen).

- Der Bibliotheksgarten stellt eine hochwertige 
innerörtliche Grünfläche dar. Er ist bei den Bewoh- 
nern wenig präsent. Durch die Markierung des 
Eingangsbereiches sowie der Erweiterung der 
Öffnungszeiten kann die Fläche zum attraktiven 
Freibereich im Ortskern werden. 

- Die öffentliche Grünfläche an der Würm (hinter der 
Pizzeria) wird derzeit wenig genutzt. Durch die 
räumliche Öffnung der Freischankflächen zur Würm, 
einer Aufwertung der Wiesenfläche als Aufenthalts- 
bereich (evtl. mit kleinem Spielpunkt) und der 
Anbindung an ein Wegenetz an der Würm kann die 
Fläche zum hochwertigen Freiraum und Treffpunkt 
in der Ortsmitte werden

- Private Gärten im Straßenabschnitt Margareten- 
straße Süd  sollen mit einsehbarem Vorgarten 
gestaltet werden, um einen offenen, einladenden 
Eindruck im Straßenraum zu erhalten. 

- Das Brauereigebäude stellt einen markanten 
Blickpunkt am Ende der Straße dar und sollte als 
Orientierungspunkt frei gestellt werden.

Ziele zur Sicherung der Handelslage 
- Um die Handelslage langfristig zu sichern, muss sie 

dauerhaft auf Qualität und Service ausgerichtet sein. 
So können z.B. besondere Serviceangebote (z.B. 
Bringservice, Beratung, Wickellatz, Toilette, Ange- 
bote für Kinder u.ä.), eine gute Präsentation der 
Waren (in Schaufenstern u. Freibereichen) die 
Handelslage stärken. 

- Durch ein ausgewogenes Gesamtsortiment wird 
die Handelslage für den alltäglichen Einkauf der 
Bewohner attraktiv. Eine gezielte Ergänzung der 
vorhandenen Angebote ist bei Ladenneugründun- 
gen oder bei Umstellung vorhandener Angebote zu 
fördern.

- Gemeinsame Aktivitäten wie Markttage und jahres- 
zeitliche Aktionen können zur Attraktivitäts- 
steigerung beitragen.

- Bei der derzeitigen starken Ausrichtung der Kun- 
den auf den PKW ist die gute Erreichbarkeit der 
Läden und der Erhalt einer angemessenen Anzahl 
an Stellplätzen für den Einzelhandel erforderlich.

- Im Umfeld der Margaretenstraße Süd findet der 
wöchentliche Markt statt. Er ist schon heute ein 
beliebter Treffpunkt im Ort. Derzeit befindet sich 
der Markt auf dem Parkplatz der Brauerei abseits 
der Straße. Er ist vom öffentlichen Raum aus nicht 
sichtbar und wird von ortsfremden Besuchern nicht 
wahrgenommen. Mit der Situierung des Marktes an 
eine öffentlichere Stelle und die Erweiterung des 
Angebotes könnte der Wochenmarkt zu einem 
Anziehungspunkt für Bewohner und Besucher 
ausgebaut werden. Besonders berufstätige Bewoh- 
ner wünschen sich zusätzlich einen Markt am  
Samstag. 

- Die Gastronomie stellt einen wichtigen Baustein 
zur Stabilisierung und Belebung der Ortsmitte dar. 
Eine Ergänzung der bestehenden Angebote ent- 
sprechend der Bedürfnisse der Bewohner wäre 
denkbar (z.B. bessere Angebote für Mittagstische 
für die vor Ort Beschäftigten oder die Ansiedlung 
eines Cafés in der Ortsmitte mit attraktiver Frei- 
schankläche an der Straße). 

- Die Handelslage der Ortsmitte kann über eine 
gute Außendarstellung vorhandener Sortimente 
und Angebote aller ansässigen Geschäfte 
präsentiert und beworben werden. Potentielle 
Kunden (z.B. Neubürger) können so das gesamte 
Spektrum des Sortimentes auf einem Blick 
erfassen.

Ziele zur Ergänzung des Nutzungsspektrums durch 
Gemeinbedarf und Dienstleistung:
- Um die Margaretenstraße Süd als Ortsmitte zu 

stärken, sollten öffentliche Angebote und neue 
Nutzungen mit hoher Besucherfrequenz vorzugs- 
weise in diesem Bereich angesiedelt werden 
(weiterer Schwerpunkt  zur Ansiedlung: Umfeld 
der Margaretenkirche oder in Kombination mit 
schon vorhandenen Gemeinbedarfsnutzungen).

- Die Maibaumwiese sollte als nutzbare Grünfläche 
aufgewertet werden. Der rückwertige Bereich 
(angrenzendes Grundstück) sollte als Vorhaltefläche 
für eine öffentliche Nutzung im Besitz der Gemeinde 
bleiben. Möglich wäre ein Gebäude mit öffentlicher 
Nutzung oder eine hochwertige Freiraumnutzung. 

Ziele zur Optimierung der Verkehrsregelung:
- Umgestaltung der Kreuzungspunkte Margareten-  

/ Pentenrieder Straße mit dem Ziel, den Durch- 
gangsverkehr über die Staatsstraße (Gautinger 
Straße) zu leiten und die Margaretenstraße vom 
Verkehr zu entlastet. Eine Verbesserung der 
Einfahrtssituation von der Pentenrieder Straße in 
die Gautinger Straße wird in diesem Zuge 
erforderlich.

- Ausbildung einer Querungshilfe auf der Penten-
rider Straße auf Höhe Maibaumwiese / Paulhan-
platz zur Verringerung der Verkehrsgeschwin- 
digkeit auf der Pentenrieder Straße. 

- Verengungen des Straßenquerschnitts in der 
Margaretenstraße und im Kreuzungsbereich zur 
Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit der PKW. 
Durch die Annäherung der Fahrgeschwindigkeiten 
von PKW und Fahrrad wird eine gemeinsame 
Nutzung des Straßenraumes für Fahrradfahrer 
sicherer. Das Queren der Straße durch Fußgänger 
wird erleichtert.

- Ergänzung der Ausstattung durch fahrradfreund- 
liche Radständer im Vorfeld der Läden.  

HF 2 Sanftlwiese

Ziel der Ortsentwicklung:
- Mit der Bebauung der Sanftlwiese soll die Ortsmitte 

gestärkt werden und eine Innenentwicklung erfolgen. 
- Nutzung vorwiegend Wohnen. Das bestehende 

Wohnraumangebot soll durch barrierearme 
Wohnungen (Generationenwohnen) ergänzt werden. 
Wünschenswert sind auch Bausteine neuer, gemein- 
schaftlich orientierter Wohnformen, kleine Treffpunkte 
oder Gemeinschaftsflächen.

- Die Fläche soll als eigenständige Wohnsiedlung in 
einer durchgängigen Bauweise ausgebildet werden.

- Dichte und Höhe der Bebauung soll sich der  
Bauzeile entlang der Margaretenstraße unterordnen.

- Der bestehende Charakter der „Gartenstadt“ soll im 
Bebauungsentwurf Berücksichtigung finden. 
Die Fläche soll verkehrsarm ausgestaltet werden 
(Erschließung mit PKW über Tiefgarage, Wohnwege 
weitgehend autofrei). 

- Durch die Anbindung der quartiersinternen Wege an 
die Ortsmitte und an die angrenzenden 
Wohnquartiere soll das vorhandene Wegenetz 
ergänzt werden.

- Mittelpunkt der Anlage soll ein halböffentlich 
nutzbarer Platz werden.

HF 3 Ortsmitte - Margaretenstraße Nord
(Umfeld Margaretenkirche)

Ziel der Ortsentwicklung:
- Durch Blickachsen und eine verbesserte Zugäng- 

lichkeit soll die abseits der Straßenführung stehende 
Margaretenkirche besser in die Ortsmitte eingebun- 
den werden.

- Der typische Charakter dieses Bereiches mit alten 
Hofstellungen, dem dörflich geprägten Straßenverlauf 
sowie der Villenbebauung entlang der Straße soll 
erhalten und gestärkt werden.

-  Im Rahmen von laufenden baulichen Verände- 
rungen sollen Rückbau bzw. Umgestaltung von 
untypischen (störenden) Gestaltungselementen 
unterstützt werden. 

- Aufwertung des öffentlichen Raumes, durchgängige 
Gestaltung der gesamten Margaretenstraße 
(Abschnitt Nord und Süd) bei unterschiedlicher Aus- 
richtung der beiden Straßenabschnitte.

- Gestaltung des Straßenraumes, und der Vorzone 
vor der Kirche

- Unter Umständen ist die Ergänzung der Gemein- 
bedarfsnutzungen durch Ansiedlung eines Treff- 
punktes in dem Bereich sinnvoll.

- Verstärkte Ansiedlung von barrierearmen 
Wohnungen im Umfeld Margaretenstraße Nord. 

- Verbesserung der Zugänglichkeit zur Würm, Öffnen 
der freien Flächen an der Würm.

- Anbindung des in zweiter Reihe liegenden Feuer- 
wehrgebäudes an die Ortsmitte.

HF 4 Bereich entlang der Würm

Ziel der Ortsentwicklung:
- Erhalt bzw. Stärkung der charakteristischen Lage- 

qualität von Krailling an der Würm. 
- Aufwertung der Flächen an der Würm als die 

Gemeinde Krailling prägenden Bereich. 
-  Verbesserung der Erlebbarkeit der Würm in Krailling.
- Stärkung der räumlichen Bezüge zwischen der Würm 

und den angrenzenden öffentlichen Räumen / 
Straßenzügen.

- Erhaltung bzw. Ergänzung des Wegenetzes an der 
Würm.

- Erhalt bzw. Stärkung der Würm als übergeordneten, 
durchgehenden Naturraum. 

- Ausweisung unzugänglicher Teilbereiche mit Vorrang 
für den Naturschutz.

- Bei Ergänzung bzw. Umstrukturierung der Bebauung 
an der Würm, Sicherung von Bebauung freizuhal- 
tender Bereiche an der Würm und Einhalten von 
angemessenen Dichten auf den Grundstücken. Eine 
Bebauung im Bereich der Würm muss sich dem 
Naturraum unterordnen und die vielfältigen Belange 
von Naturschutz, Naherholung und Ortsbild im hohen 
Maße berücksichtigen.

- Schaffen von neuen, öffentlich nutzbaren Erholungs- 
flächen an der Würm, u.U. durch Kauf oder 
Sicherung von privaten Grundstücken. 

HF 5 Ortsränder - Sanatoriumswiese und 
Osthang

Ziel der Ortsentwicklung:
- Die Besonderheit der Sanatoriumswiese liegt in der 

weiten, offenen Wiesenfläche mit den klar abge- 
grenzten Gehölzrändern. Neupflanzungen und 
Pflegemaßnahmen sollten darauf abgestimmt werden, 
diese eindeutige Landschaftsform in ihrer Markanz zu 
erhalten. 

- Bei der Entscheidung für oder gegen eine Bebauung 
am Hubertusweg sollte der Erhalt des Landschafts- 
bildes Berücksichtigung finden. Eine Bebauung sollte 
nur bei öffentlichem Interesse erfolgen und wenn 
fehlende Nutzungen im Ort nicht anderweitig 
untergebracht werden können. Der Bereich stellt eine 
der letzten Flächenreserven im Hauptort dar, eine 
Bebauung ist sorgfältig zu prüfen. Eine Bebauung soll 
derzeit nicht präferiert werden.

- Der Osthang wird geprägt durch die Hangkante und 
den höher gelegenen Terrassenflächen. Der Bereich 
ist in seiner typischen Ausformung und der wertvollen 
Vegetation zu erhalten. Das vorliegende Pflege- 
konzept soll umgesetzt werden. 

- An den Ortsrändern liegen Spielbereiche und Freizeit- 
flächen. Die Flächen sollten langfristig als attraktive 
Treffpunkte im Ort entwickelt werden, die in ihrer 
Gestaltung die Besonderheiten der Landschafts- 
räume stärken. 

HF 7 Neue Räume und Treffpunkte für 
Bevölkerungsgruppen

Ziel der Ortsentwicklung:
- Anbieten von barrierefreien Räumen für Senioren 

in der Ortsmitte.
- Schaffen eines Raumes für die Jugendlichen im 

Ort, Einbeziehen der Jugendlichen in die Planung.
- Gute Ausnutzung bestehender Räume, um 

wirtschaftlich tragfähige Gesamtlösungen zu 
entwickeln.

- Einige Angebote und Treffpunkte in Krailling finden 
nur einmal in der Woche statt, die Räume sind  nicht 
voll belegt. Durch die aktive Koordinierung der 
bestehenden Räume („Raumbörse“) können diese an 
verschiedene Gruppen vermietet und damit effektiver 
genutzt werden (u.U. mithilfe eines interaktiven 
Internetprogramms).  

- Einige Räume sind für bestimmte Bevölkerungs- 
gruppen nicht geeignet  (z.B. nicht barrierefreie 
Räume für Veranstaltungen der Senioren). Durch den 
Umbau können diese Räume besser genutzt werden. 
Die Nutzung vorhandener Räume kann trotz 
Umbaukosten günstiger sein, als ein Neubau (inkl. 
Folgekosten wie z.B. Betriebskosten). Eine gemein- 
same Finanzierung der Baumaßnahmen wird bei klar 
formulierten Nutzungsvereinbarungen möglich. 
Beispiele einer möglichen intensiveren Raum- 
nutzung sind z.B. die stärkere Nutzung der Räume 
der Gemeindebibliothek, Nebenräume der Gast- 
häuser, Doppelnutzung der Räume im alten 
Rathaus etc..

- Wird ein neues Gebäude für öffentliche Nutzungen 
geplant, so sollte dieses im Umfeld der Ortsmitte 
liegen. Standorte für ein Bürgertreff in Krailling 
könnten sein: südlicher Bereich Maibaumwiese, 
Bereich an der Margaretenkirche, Neubebauung auf 
der Sanftlwiese, Neubebauung an der Würm. 

- Bei Neubau sollten sinnvolle Nutzungseinheiten 
geschaffen werden, die ein breites Spektrum an 
Angeboten im Gebäude ermöglichen.

- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
und des nachbarschaftlichen Lebens.

HF 8 Laufende Abstimmung / Gespräch 
zwischen Bürgerschaft, Verwaltung
und Politik

Ziel der Ortsentwicklung:
- Verstetigung des konstruktiven Austauschs 

zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik.
- Formulierung einer für alle verbindlichen 

Struktur, die den laufenden Informations- und 
Kommunikationsprozess langfristig aufrecht 
erhält.

HF 6 Ergänzen des Wohnungsbestandes
entsprechend dem demographischen 
Wandel

Ziel der Ortsentwicklung:
- Erhalt des Charakters des Ortes mit offener Bauweise 

in großzügigen Gartengrundstücken (Gartenstadt- 
charakter).

- Ergänzung des bestehenden Wohnungsangebotes in 
Krailling durch barrierearme, barrierefreie bzw. 
kleinere Wohnungen vor allem in Nähe der Ortsmitte. 

- Ausbildung bzw. Optimierung der Ortsmitte auch in 
Hinblick auf ältere Menschen (Erhalt der Nahversor- 
gung, barrierefreier Ausbau von Wegen, Schaffen von 
Treffpunkten).  

- Bei neuen Wohnsiedlungen vorrangig Errichten von 
Generationenwohnen (Generationsübergreifende 
Konzepte mit flexiblen Wohnangeboten für alle 
Lebensphasen)

- Barrierearmes Bauen als Standard für alle neuen 
Bauten.

- Erhalt bzw. Schaffen von bezahlbarem Wohnraum für 
Kraillinger Bürger. 

- Sukzessive Überarbeiten der bestehenden 
Bebauungspläne.

Auftraggeber:

Bearbeitung:

Gemeinde Krailling
Rudolf-von-Hirsch-Straße 1
82152 Krailling
fon 089-85 706-0
rathaus@krailling.de

Planungsbüro Skorka
Bichlmairstraße 8
82061 Neuried 
fon 089-74576723
info@planungsbuero-skorka.de

rockinger und schneider gbr
landschaftsarchitektur . stadtplanung
Metzstraße 15
81667 München
fon 089-44 48 93 34
mail@rockingerundschneider.de 

Ziele zu Freiflächen / Naturbereichen

Ziele zu "Freiflächen mit der vorrangigen 
Ausrichtung auf Erholungsnutzung"

- Aufwertung der innerörtlichen Freiflächen
(siehe HF 1,3).

- Ergänzung / Aufwertung der Spielplätze als 
wichtige Treffpunkte der Stadt.

Ziele zu "Freiflächen mit der vorrangigen 
Ausrichtung auf Naturschutz"

- Vorrangige Entwicklung der Flächen entsprechend 
des Biotopschutzes und der Erhaltung des 
Naturraumes.

- Erarbeiten von Pflegekonzepten zur langfristigen 
Sicherung für den Naturschutz wertvoller Flächen.

- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  
HF 4

Ziele zu "Fläche mit neuer Nutzungs- 
zuweisung (Vorhaltefläche Friedhof)"

- Erarbeiten eines neuen Nutzungskonzeptes für die 
Fläche in Abstimmung mit der Bevölkerung und den 
zuständigen Fachbehörden (z.B. Friedwald).

- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  
HF 5.

Ziele zu "Ortsprägender Landschafts-
raum"

- Erhalt der ortstypischen Landschaftsräume im 
Siedlungsumfeld.

- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  
HF 5.

Ziele zu "Flächen entlang der Würm von 
Bebauung freizuhalten"

- Uferbereiche der Würm bei Neubebauung oder 
Umstrukturierung von Bebauung frei halten.  

- Ausrichten der Nutzungen Ausbildung der Ufer- 
bereiche entsprechend der Ziele des Biotop- und  
Gewässerschutzes.

- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  
HF 4.

Ziele zu "Besonders ortprägender 
Gehölzrand"

- Erhalt der ortstypischen Gehölzränder.
- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  

HF 5.

E

N

Fr

Fläche mit neuer Nutzungszuweisung 
(Vorhaltefläche Friehof)

Ortsprägender Landschaftsraum

Flächen entlang der Würm von
Bebauung freizuhalten

Besonders ortsprägender Gehölzrand

Verkehrsflächen / Wege

Straßenbereich mit dem Ziel der 
Aufwertung

Überarbeiten der Kreuzung zur 
Optimierung des Verkehrs

Brücke Bestand

Brücke Ergänzung

Bahnunterführung Bestand

Bahnunterführung Ergänzung (fußläufig)

Fußwege Bestand

Ergänzung des Fußwegenetzes

Ergänzung des Radwegenetzes

Fr

L

Ortsgrenze Krailling

Bereich Handlungsfeld

Ortsbereiche / Nutzungen

Zentrale Handelslage

Historisch geprägter Bereich
mit Handel und Gemeinbedarf

Gemischte Nutzung Handel und
Wohnen

Fläche mit vorwiegender 
Wohnnutzung

Bereiche mit städtischem Entwick- 
lungspotential oder besonderen 
Fragestellungen

Gebäude Gemeinbedarf

Freiflächen / Naturbereiche

Freiflächen mit der vorrangigen 
Ausrichtung auf Erholung

Freifläche Friedhof

Freiflächen mit der vorrangigen 
Ausrichtung auf Naturschutz

Legende 

Fr

N

E

HF 

Ziele zur baulichen Ortsbereiche / Nutzungen

Ziele zu "Zentrale Handelslage"

- Sichereung und Entwicklung der Margaretenstraße 
Süd mit direkten Anschluss der Grundstücke 
Luitpoldstraße als zentrale Handelslage und 
Treffpunkt des Ortes.

- Fußläufige Anbindung der Handelslage südlich der   
Gautinger Straße an die Ortsmitte. 

- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  
HF1. 

Ziele zu "Historisch geprägter Bereich 
mit vereinzeltem Handel"

- siehe HF 3

Ziele zu "Gemischte Nutzung Handel 
und Wohnen" (Luitpoltstraße)

- Erhalt der Durchmischung von Läden und Wohnen 
in offener Bauweise.

- Erarbeitenvon Konzepten zur Optimierung der 
Parkierungssiuation.

- Ergänzung des Angebots an Waren in Berücksich- 
tigung der zentralen Lage an der Margaretenstraße 
(vermeiden von Konkurrenz) zur Ortsmitte.

Ziele zu "Fläche mit vorwiegender 
Wohnnutzung"

- Erhalt des Charakter des Ortes mit Einzelwohnge- 
bäuden in großzügigen Gartengrundstücken 
(Gartenstadtcharakter). 

- Ergänzen des Wohnraumangebotes im Ort ent- 
sprechend des demographischen Wandels (siehe 
HF6).

- Anpassung der Bebauung an die energetischen 
Standards.

- Erhalt und Ergänzung von Großbäumen auf privaten 
Grundstücken.

- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  
HF 6

Ziele zur Ortsentwicklung Ziele der Handlungsfelder

L

Ziele zu Verkehrsflächen / Wege

- Barierefreier Umbau der Wege im Ort.
- Verringerung der Fahrgeschwindigkeit im Ort.

Ziele zu "Straßenbereich mit dem Ziel der 
Aufwertung"

1 Maragertenstraße Süd
- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  

HF 1.

2 Maragertenstraße Nord
- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  

HF 3.

3 Straße zwischen Rathaus und Grundschule
- Optimierung der Verkehrsführung im Hinblick auf 

den Hol- und Bringverkehr von Schule und 
Kinderhaus.

Ziele zu "Überarbeitung der Kreuzung zur 
Optimierung des Verkehrs"

-  Änderung der Verkehrsführung mit dem Ziel, den 
Durchgangsverkehr über die Gautinger Straße zu 
leiten und die Margaratenstraße verkehrlich zu 
entlasten.

- Berücksichtigung der Ziele und Vorgaben entspr.  
HF 1

Änderungsverweis:
Korrektur falsch dargestellt Nutzung des Grundstücks 
an der Muggenthalerstraße.                  04.April 2013 

Zielekarte Ortsentwicklungsplanung, Stand 2011

(2) (3)(1)
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3.3.  Weitere rechtsvorschriften

3.3.1.  Denkmalpf lege

Im Umfeld des Planungsgebiets ist ein Bodendenkmal festgesetzt, das sich zum Teil bis in den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans erstreckt :
(1) Bodendenkmal: Siedlung der Späthallstatt-/Frühlatènezeit sowie des frühen Mittelalters, des hohen und 

späten Mittelalters und der frühen Neuzeit

In unmittelbarer Nähe zum Planungsgebiet liegen zudem ein Baudenkmal und zwei weitere Bodendenkmäler: 
(2) Baudenkmal: Kath. Filialkirche St. Margareth, Chor gotisch, Ende 15. Jh., Langhaus 1622 ausgebaut; mit 

Ausstattung
(3) Bodendenkmal: Untertägige spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Filial-

kirche St. Margareth in Krailling und ihres Vorgängerbaus

Im näheren Umgriff liegen zudem noch ein Baudenkmal (Gasthaus Alter Wirt (4) und ein Bodendenkmal 
(Schlosspark Hofmarkschloss Planegg (5)).
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3.3.2.  Wasserwirtschaft

Im Informationsdienst überschwemmungsgefährdeter Gebiete in Bayern sind für das Planungsgebiet weder 
Überschwemmungsgebiete noch wassersensible Bereiche dargestellt. Die Überschwemmungsbereiche ent-
lang der Würm liegen außerhalb des Planungsgebiets.

3.3.3.  Artenschutz

Die Beachtung des speziellen Artenschutzrechtes (§§ 44 und 45 BNatSchG, Art. 6a Abs. 2 S. 2 u. 3 BayNat-
SchG) ist regelmäßig Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Im Regelfall ist 
hierfür zunächst eine Vorprüfung dahingehend erforderlich, ob und ggf. welche Arten von dem Bauvorhaben 
so betroffen sein können, dass eine Prüfung nach §§ 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 und ggf. 45 Abs. 7 
BNatSchG bzw. Art. 6a Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG erforderlich ist.
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Im vorliegenden Planungsgebiet können insbesondere höhlenbrütende Vögel und Fledermäuse, die Baum-
höhlen aber auch nicht ausgebaute Dachgeschosse zur Überwinterung nutzen, betroffen sein. Auch wenn 
der Gemeinde keine konkreten Hinweise auf das Vorkommen von Fledermäusen bzw. von selteneren, beson-
ders störungsempfindlichen Vogelarten vorliegen, wird darauf hingewiesen, dass Bäume in der Vogelbrutzeit 
(Anfang März bis Ende September) nicht gefällt werden dürfen. Bäume mit potentiellen Höhlen (ab einem 
Brusthöhendurchmesser > 25 cm oder Stammumfang > 80 cm) sowie abzureißende Bestandsgebäude sind 
auf Fledermausbesatz zu kontrollieren.

Der Bebauungsplan setzt insbesondere wertgebende und größere vorhandene Bäume so weit als vom vor-
handenen Baurecht möglich und dem Konzept entsprechend zur Erhaltung fest. Somit werden artenschutz-
rechtliche Konflikte durch den Bebauungsplan nicht neu hervorgerufen, sondern weitestgehend minimiert. 
Aus diesem Grund wird zur Aufstellung des Bebauungsplanes auf eine artenschutzfachliche Untersuchung 
verzichtet. Allerdings ist eine Verwirklichung von Baurechten erst zulässig, wenn im Falle eines möglichen 
Vorkommens dieses widerlegt ist oder aber geeignete CEFMaßnahmen durchgeführt wurden und auch deren 
Wirksamkeit nachgewiesen wurde. Demnach ist kurz vor der Fällung von Bäumen mit Baumhöhlen eine Un-
tersuchung erforderlich - dies auch unabhängig des Grunds der Fällung. Bei der Fällung von Höhlenbäumen 
sind unabhängig vom konkreten Besatz der Höhle für jede Höhle an geeigneten benachbarten Bäumen min-
destens ein Vogel- sowie zwei Fledermauskästen anzubringen. Bei Höhlen, die sich für die Überwinterung 
von Fledermäusen eignen, ist zusätzlich mindestens ein wintersicherer Fledermauskasten nachzuweisen. 
Dasselbe gilt für den Abriss von Gebäuden. Hier sind beim Nachweis eines Fledermaus-Besatzes in Abstim-
mung mit einem Fledermausexperten geeignete Maßnahmen vorzusehen (z.B. Einbau von Fassadenkästen 
oder Bruthöhlen im Zuge eines Neubaus).

4 .  B e s t a N d s s i t u a t i o N

4.1. abgrenzung und Größe

Das Planungsgebiet mit insgesamt 23 Grundstücke und einer Gesamtfläche von 11.475 m2 wird von Marga-
retenstraße, Elisenstraße, Franzstraße und Hans-Sachs-Straße umgrenzt.

4.2.  Vorhandene Bebauung

Derzeit sind alle Grundstücke mit Ausnahme von Grundstück Fl.Nr. 16 (Ecke Margaretenstraße / Hans-Sachs-
Straße) bebaut. Die Gebäude auf den Grundstücken sind größtenteils zweigeschossig (II) z.T. mit ausgebau-
tem Dachgeschoss (II+D). Die maximale Wandhöhe im Bestand liegt bei 6,45 m und die maximale Firsthöhe 
bei 9,89 m. Im Bestand sind ausschließlich Satteldächer vorhanden. 

Das Erdgeschoss von Haus Nr. 20 steht seit dem Auszug der Schneiderei leer. Im abgerissenen Gebäude 
Haus Nr. 14 befand sich eine Gaststätte („Schabernack“). Weitere gewerbliche Nutzungen sind nicht vorhan-
den.

Das Quartier ist von einer offenen Bebauung geprägt, durch die Räume zwischen den Gebäuden ergeben sich 
Blicke in die rückwertigen Grundstücksbereiche, die z.T. einen großen Baumbestand aufweisen.

4.3.  umgebende Bebauung

Der Straßenraum der Margaretenstraße Nord ist geprägt von Einzelgebäuden in unterschiedlichem Baustil. 
Die Gebäude stehen meist in traufständiger Stellung an der Straße. Vereinzelt finden sich villenartige Gebäu-
de und insbesondere südlich der Elisenstraße auch größere Wohnanlagen mit 3 Geschossen und Satteldach. 
Einzelne Gebäude stehen unmittelbar an der Straßenkante.

In den Wohnquartieren sind die meisten Gebäude zweigeschossig, z.T. mit ausgebauten Dachgeschoss und 
Satteldach, stellenweisen findet man auch Walmdächer vor. Die meisten Gebäude stehen von der Straße 
abgerückt und haben einen grünen Vorgarten mit Hecke bzw. Zaun entlang der Straße.  Die Gärten sind von 
der Straße einsehbar, der Grünbestand im rückwertigen Bereich wirkt bis in den Straßenraum. 
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4.4.  Grünbestand

Im Planungsgebiet sind mehrere, größere Bäume vorhanden. Diese wurden 2019 im Rahmen der Vermes-
sung in Lage, Stammumfang und Höhe erfasst und vom Büro STADT RAUM PLANUNG nach ihrem äußeren 
Erscheinungsbild bewertet. Eine genaue Prüfung der Bäume auf Standsicherheit hat nicht stattgefunden. 

Baumbestand aus dem Vermessungsplan des Ingenieurüros Lorenz Binn
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4.5.  topografie

Das Gelände fällt im Planungsgebiet von Südwesten (Franzstraße / Ecke Elisenstraße) in Richtung Nordosten 
(Margaretenstraße / Ecke Hans-Sachs-Straße) um ca. 1,15 m hin ab. Als Grundlage für die Planung wird der 
Vermessungsplan des Ingenieurbüros Lorenz Binn verwendet.

4.6.  erschließung 

Die Erschließung erfolgt über das bestehende Straßennetz. Die ÖPNV-Anbindung erfolgt über die bestehen-
den Haltestellen. Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs erfolgt auf den einzelnen Grundstücken in priva-
ten Garagen bzw. oberirdischen Stellplätzen.
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Städtebauliches Konzept, STADT RAUM PLANUNG und Planungsbüro Skorka, März 2019

5 .  p l a N u N G

5.1. städtebauliches Konzept

Im Rahmen einer städtebaulichen Untersuchung wurden grundsätzliche Ziele zur baulichen Entwicklung des 
Quartiers formuliert und im Gemeinderat beschlossen.

Die Aufweitungen des Straßenraums entlang der Margaretenstraße (an der Ecke zur Elisenstraße bzw. Hans-
Sachs-Straße) werden durch die gezielte Anordnung der Gebäude auf den Eckgrundstücken an der Straße 
betont (rote Kanten). Damit auch im Erdgeschoss eine Wohnnutzung ermöglicht werden kann, müssen vor 
allem die Übergänge zum Straßenraum passend ausgebildet werden. Aus städtebaulicher Sicht sind auf die-
sen beiden Grundstücken auch höhere Bebauungsdichten vorgesehen. 

Auf allen Grundstücken wird weiterhin eine offene Bebauung angestrebt. Durch die Anhebung der Baudichte 
für alle Grundstücke wird eine Gleichbehandlung der einzelnen Grundstückseigentümer gewährleistet. 

Derzeit sind die rückwärtigen Bereiche der Grundstücke nicht oder wenig bebaut. Dadurch hat sich eine „grü-
ne Mitte“ mit Baumbestand ausgebildet, die auch bei einer Nachverdichtung der Grundstücke erhalten wer-
den soll. Die „grüne Mitte“ wird so angeordnet, dass alle Grundstücke anteilig beteiligt sind. Der bestehende 
Eindruck eines vom Baumbestand geprägten Quartiers wird durch die Festsetzung von Bäumen anteilig zur 
Grundstücksgröße aufrecht erhalten. Der bereits bestehende Baumbestand kann angerechnet werden.

Um den durchgrünten Charakter des Quartiers zu erhalten, wird zumindest für Teile des Gebäudevorfelds 
eine begrünte Vorgartenzone angestrebt.

Die Erhöhung des Baurechts bzw. die Umsetzung des bereits gegebenen Baurechts wird zu höheren Stell-
platzzahlen auf den Einzelgrundstücken führen. Hier sind platzsparende Lösungen sinnvoll. Eine Festsetzung 
bestimmter Lösungen zur Anordnung der Stellplätze im Bebauungsplan wird nicht empfohlen.
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5.2.  Ver- und entsorgung

Wasserversorgung

Die Wasser Ver- und Entsorgung ist aufgrund der bereits bestehenden Situation gesichert. Die Wasserversor-
gung wird durch den Anschluss an die zentrale Wasserversorgungsanlage des Würmtal-Zweckverbandes si-
chergestellt. Die vorhandenen Gebäude sind an das Schmutzwasserkanalnetz des Würmtal-Zweckverbandes 
angeschlossen. Durch die geplanten Festsetzungen ist nur mit einem geringfügigen Anstieg des Abwasser-
aufkommens zu rechnen. Die hierfür erforderlichen Abwassereinheiten werden für das der Gemeinde Krailling 
zur Verfügung stehende Abwasserkontingent vorgemerkt.

Löschwasser

Da im Zuge der Bebauungsplanänderung keine Änderung der baulichen Nutzung erfolgt, kommt es zu keinem 
erhöhten Löschwasserbedarf.

Niederschlagswasser

Für die Entwässerung des Niederschlagswassers ist eine dezentrale Versickerung auf den Baugrundstücken 
vorhanden und auch weiterhin vorgesehen. Im Baugenehmigungsverfahren bzw. Freistellungsverfahren ist 
die Niederschlagswasserbeseitigung nachzuweisen. Der Untergrund im Planungsgebiet ist kiesig, eine gute 
Versickerungsfähigkeit damit zu erwarten.

Erdgas

Im Planungsgebiet befinden sich Erdgasversorgungsanlagen der Stadtwerke München (SWM Infrastruktur 
Region GmbH) mit Hauptanschlussleitungen zu Wohngebäuden. Geplante Baumaßnahmen dürfen nur nach 
vorheriger örtlicher Einweisung in den Leitungsbestand durch die Abgrabungskontrolle der SWM begonnen 
werden.

Vor Abbruch bestehender Gebäude müssen die vorhandenen Hausanschlussleitungen stillgelegt bzw. die 
unter geplanten Tiefgaragen, Garagen, baulichen Anlagen o.ä. zu liegen kommende Hausanschlussleitungen 
zu Lasten des Grundeigentümers umgelegt werden. Für Stilllegungen und Umlegungen der Hausanschluss-
leitungen können die entsprechenden Anträge (siehe www.swm.de) genutzt werden. Bei Anpflanzung von 
Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern muss zu den Erdgasleitungen ein seitlicher Mindestabstand von 1,5 
m eingehalten werden.

Abfallwirtschaft

Die Abfallbehältnisse müssen am nächstgelegenen, befahrbaren, öffentlichen Verkehrsraum auf privatem 
Grund zur Abholung bereitgestellt werden.

Telekommunikation

Im Planungsgebiet ist bereits eine Telekommunikationsinfrastruktur vorhanden. Bei Grabungen am oder im 
Erdreich sind die Kabelschutzanweisungen der Telekom Deutschland zu beachten. Die Stromversorgung er-
folgt durch die Bayernwerke. Bei haushaltsüblicher Elektrifizierung bzw. branchenüblichem Leistungsbedarf 
kann das Gebiet aus dem bestehenden Netz versorgt werden.

Mobilfunk

Die Gemeinde hat über ein Immissionsgutachten “Mobilfunk in Stockdorf und Krailling“ (Umweltinstitut Mün-
chen, 2016) die Standorte für hochfrequente Mobilfunkanlagen ermittelt, mit dem Ziel, durch den Betrieb an 
diesen Standorten die bewohnten Siedlungsgebiete möglichst geringen Immissionsbelastungen auszuset-
zen. Das vorliegende Planungsgebiet wird durch die inzwischen genehmigte Mobilfunkanlage am untersuch-
ten Standort ausreichend versorgt.

Mobilfunkanlagen sind im Bereich eines Allgemeinen Wohngebietes als nichtstörende gewerbliche Nutzun-
gen (§ 3 Abs. 3 BauNVO) bzw. als fernmeldetechnische Nebenanlagen (§ 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO) jeweils 
ausnahmsweise zulässig.

Mobilfunkanlagen als ein bestimmter Typ einer fernmeldetechnischen Nebenanlage im Sinne von § 14 Abs. 2 
Satz 2 BauNVO werden ausgeschlossen (§ 1 Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO). 
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Nachdem die flächendeckende Mobilfunkversorgung weiterhin gewährleistet werden kann, wird zugunsten

-  gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Ziff. 1 BauGB)
-  der Erhaltung des Gartenstadtcharakters mit 2-3 geschossiger Einzel-, Doppelhausbebauung
 und Mehrfamilienhausbebauung (§ 1 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. Abs. 6 Ziff. 5 BauGB) sowie
-  der Bündelung von Mobilfunkanlagen (Regionalplan 14, G 6.2 und 6.3)

auf die Zulässigkeit weiterer Mobilfunkstandorte im Bebauungsplangebiet verzichtet.

6 .  V e r f a h r e N

6.1. Beschleunigtes Verfahren nach 13a BauGB

Die Maßnahme dient der Innenentwicklung, hier insbesondere des Umbaus und der Aufwertung von im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen. Der vorliegende Bebauungsplan erfüllt die Voraussetzungen für einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung mit dem Ziel einer Neuordnung der Bebauung. 

Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass Beeinträchtigungen der FFH- oder Vogelschutzrichtlinie zu erwarten 
oder UVP-pflichtige Vorhaben begründet sind. Somit wird er im beschleunigten Verfahren gemäß §13a BauGB 
durchgeführt. Von einem Umweltbericht wird abgesehen. Auch ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist nicht 
erforderlich, da die Grundfläche der baulichen Anlagen unter 20.000 m2 liegt. 
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7 .  B e G r ü N d u N G  d e r  e i N z e l N e N  f e s t s e t z u N G e N

7.1. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst das Planungsgebiet, in dem aktuell geplante Bauvorhaben bzw. eine Neuord-
nung ansteht. Somit können die Ziele für dieses Quartier im städtebaulichen Kontext gemeinsam betrachtet 
und gesichert werden.  

7.2.  art der baulichen Nutzung

Im Planungsgebiet wird ein Reines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) ausgewiesen. Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 
3 Nrn. 4 und 5 BauNVO werden nicht zugelassen, da die dieser Nutzung entsprechenden Baukörper sich an 
dieser Stelle nicht in das Ortsbild einfügen. Die Festsetzung entspricht der Widmung im Flächennutzungsplan 
bzw. im bestehenden Bebauungsplan Nr.26.

Abweichend hiervon wird auf den Grundstücken Fl.Nr. 16 und 29 ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 
BauNVO festgesetzt. Ausnahmen nach § 4 Abs.3 Nrn. 4 und 5 BauNVO sind nicht zugelassen. Um der be-
sonderen Lage der Gebäude auf den beiden Eckgrundstücken gerecht zu werden, soll hier die Möglichkeit 
gegeben werden, in den jeweiligen Erdgeschosszonen auch Nutzungen, die im Allgemeinen Wohngebiet 
zulässig sind, anzuordnen. Für das Grundstück Fl.Nr. 29 wird demnach eine Änderung der Nutzung vorgese-
hen. Für das Grundstück Fl.Nr. 16 wurde bereits im bestehenden Bebauungsplan Nr. 26 vom 30.06.1978 ein 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Die unterschiedliche Art der baulichen Nutzung als Reines Wohngebiet bzw. Allgemeines Wohngebiet wird 
durch die Festsetzung 2.2. entsprechend abgegrenzt. 

Für die Grundstücke Fl.Nr. 16 und 29 wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB eine alternative Planzeichnung fest-
gesetzt. Die Art der baulichen Nutzung ändert sich dadurch nicht, da auch ohne diese Festsetzung sozialer 
Wohnungsbau in allen festgesetzten Wohngebieten eines Bebauungsplanes grundsätzlich zulässig ist.

7.3.  maß der baulichen Nutzung

Das Maß der Nutzung, d.h. die äußere Kubatur der Gebäude, bestimmt sich aus der Grundfläche, der Höhe 
baulicher Anlagen (Wandhöhe und Firsthöhe) sowie der Anzahl der Vollgeschosse. Die festgelegten Kuba-
turen entsprechen dem vorliegenden städtebaulichen Konzept bzw. der Maßstäblichkeit der bestehenden 
Baustrukturen im direkten Umfeld. Im Reinen Wohngebiet (WR) wird durch die neuen Festsetzungen das im 
bestehenden Bebauungsplan gegebene Baurecht und damit die wirtschaftliche Ausnutzung der Grundstücke 
gleichermaßen erhöht. 

Auf den beiden Eckgrundstücken an der Margaretenstraße (Fl.Nrn. 16 und 29) wird im Sinne der Gleichbe-
handlung eine ähnliche bauliche Dichte wie auf den umliegenden Grundstücken festgesetzt. Um dennoch 
eine Gebäudestellung in der Wirkung eines Langhauses zu erreichen und damit den historischen Straßenraum 
der Margaretenstraße durch eine ausreichend lange Gebäudekante zu fassen, wird ein entsprechend eng ge-
fasster Bauraum mit einer Baulinie an der Straße vorgegeben.

Aufgrund der besonderen Lage ist aus städtebaulichen Gründen auf den Eckgrundstücken an der Margare-
tenstraße (Fl.Nrn. 16 und 29) auch eine höhere Dichte vorstellbar. Somit kann auf den beiden Grundstücken 
ein erhöhtes Baurecht entsprechend der alternativen Planzeichnung umgesetzt werden. Dies ist jedoch nur 
möglich, wenn auf den Grundstücken Wohngebäude errichtet werden, die mit Mitteln der sozialen Wohn-
raumförderung gefördert werden könnten. Durch die Schaffung von entsprechenden Wohnungen, soll der 
Wohnraumbestand in Krailling sinnvoll ergänzt werden. Die kleineren Wohnungsgrößen und die entsprechen-
den Grundrisszuschnitte ermöglichen es auch ohne Förderung, mehr bezahlbare Wohnungen auf den Grund-
stücken umzusetzen und damit einen stärkeren Wohnungsmix in Krailling zu erreichen. 

Da es im Rahmen der Angebotsplanung eines Bebauungsplanes nicht möglich ist, eine bindende Verpflich-
tung zum sozialen Wohnungsbau festzusetzen, möchte die Gemeinde damit dennoch die Möglichkeit geben, 
Wohnungen zu errichten, die den Größenvorgaben der sozialen Wohnraumförderung entsprechen. Die Fest-
setzung zielt demnach allein auf die baulichen Voraussetzungen für eine soziale Wohnraumförderung, aber 
nicht auf den verpflichtenden Bau von Sozialwohnungen. 

Für die Umsetzung der Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden 
könnten, gelten die Vorgaben gemäß der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, 
Bau und Verkehr über die Wohnraumförderungsbestimmungen 2022 (WFB 2022) vom 16. März 2022 (BayM-
Bl. Nr. 204).
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7.3.1.  Grundf lächen

Die Grundfläche wird zum einen durch einen absoluten Wert und zum anderen - wie in anderen Bebauungs-
plänen in Krailling üblich - bauraumbezogen festgesetzt. 

WFB 2022: 12. Besondere technische Anforderungen

12.  Besondere technische Anforderungen 
 
12.1

Die Gebäudeplanung soll das zulässige Maß der baulichen Nutzung des Grundstücks ausschöpfen.

12.2

1Die Wohnfläche einer Wohnung muss mindestens 35 m2 betragen. 2Die angemessene Wohnfläche beträgt 
höchstens:

Nr. Wohnungstyp Haushaltsgröße Wohnfläche

1 Ein-Zimmer-Wohnung eine Person 40 m2

2 Zwei-Zimmer-Wohnung eine Person 50 m2

3 Zwei-Zimmer-Wohnung zwei Personen 55 m2

4 Drei-Zimmer-Wohnung zwei Personen 65 m2

5 Drei-Zimmer-Wohnung drei oder vier Personen 75 m2

6 Vier-Zimmer-Wohnung vier Personen 90 m2

3Für jeden weiteren Haushaltsangehörigen kann die Wohnfläche bis zu 15 m2 mehr betragen; in diesen 
Fällen sind Wohnungstypen mit einer größeren Zimmerzahl zulässig. 4Wird eine Wohnung rollstuhlgerecht 
nach DIN 18040 Teil 2 geplant, kann die Wohnfläche bis zu 15 m2 mehr betragen.

12.3

1Die Individualräume (Schlafräume oder Kinderzimmer) für eine Person sollen mindestens 10 m2, für zwei 
Personen mindestens 14 m2 groß sein. 2Eine Unterschreitung von bis zu 10 v. H. ist im Einzelfall vertretbar, 
wenn anderweitig Stellflächen für Schränke oder Spielflächen im räumlichen Zusammenhang mit den 
Individualräumen vorhanden sind. 3Die Individualräume sollen über Flure erschlossen werden.

12.4

1Alle Wohnungen und der Zugang zu den Wohnungen sind nach der DIN 18040-2:2011-9, Barrierefreies 
Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen zu gestalten. 2Die Wohnungen einer Wohnebene 
müssen stufenlos erreichbar sein. 3Alle weiteren zur Wohnanlage gehörenden Wohnebenen müssen so 
geplant sein, dass sie zumindest durch die nachträgliche Schaffung eines Aufzugs oder einer Rampe 
stufenlos erreichbar sind. 4Sind die Wohnungen für Rollstuhlbenutzer bestimmt, sind diese einschließlich 
der Erschließung die in der DIN 18040 Teil 2 mit R gekennzeichneten Anforderungen einzuhalten.

12.5

In den Bauzeichnungen sind die sanitäre Ausstattung, die Möblierung und die Bewegungsflächen nach der 
DIN 18040 Teil 2 darzustellen; bei Wiederholungen genügt die einmalige Eintragung.

12.6

1Allen Wohnungen soll ein eigener, angemessen großer, gut nutzbarer Freisitz (zum Beispiel Balkon, 
Loggia oder Terrasse) mit bis zu 6 m2 anrechenbarer Wohnfläche (§ 4 Nr. 4 WoFlV) zugeordnet sein. 2Die 
höchstens angemessene Wohnfläche nach Nr. 12.2 darf um die Fläche des Freisitzes überschritten werden.

12.7

1Es können Gemeinschaftsräume mit einer angemessenen Fläche vorgesehen werden. 2Bei Wohnanlagen 
mit mindestens 50 Wohnungen soll die Fläche bis zu 0,5 m2 je Wohnung betragen.

12.8

Abb.: Auszug aus den WFB 2022: 12. Besondere technische Anforderungen

Hierzu wird auf die Regelung in § 16 Abs. 5 BauNVO verwiesen. Hiernach „kann das Maß der baulichen Nut-
zung im Bebauungsplan für Teile des Gebiets, für einzelne Grundstücke oder Grundstücksteile und für Teile 
baulicher Anlagen unterschiedlich festgesetzt werden“. Damit kann eine vom Buchgrundstück abweichende 
Bestimmung des Baugrundstückes im Bebauungsplan erreicht werden oder aber eine Differenzierung – wie 
in diesem Fall – über durch Baugrenzen und Baulinien definierte Bauräume.

Zusätzlich zu den städtebaulich wirksamen Gebäudekubaturen, die den geschlossenen Gebäudeteilen ent-
sprechen, wird die Anordnung von privaten Freiräumen ermöglicht, indem eine zusätzliche Grundfläche für 
Balkone bzw. Terrassen zugelassen wird. Diese Bauteile sind städtebaulich weniger wirksam als die ge-
schlossenen Bauteile und werden daher gesondert bestimmt. Die Grundfläche wird somit auf Basis des § 16 
Abs. 5 BauNVO nach verschiedenen Teilen baulicher Anlagen bestimmt. 

Untergeordnete Bauteile außerhalb der Baugrenzen müssen ebenfalls auf die Grundfläche angerechnet wer-
den. Dachüberstände und handelsübliche Lichtschächte werden nicht angerechnet.

7.3.2.  Überschreitung der Grundf lächen, Summenmaß

Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche mit Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO wird für die 
oberirdischen Anlagen auf eine GRZ inklusive der Grundflächen von Hauptanlagen von 0,5 beschränkt. Damit 
wird die Größe aller mit baulichen Anlagen überdeckter oder unterbauter Flächen als Gesamtmaß begrenzt.

Die Erhöhung des Baurechts bzw. die Umsetzung des bereits gegebenen Baurechts führt zu höheren Stell-
platzzahlen auf den Einzelgrundstücken. Insbesondere auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 16 wird eine Tief-
garage notwendig sein, um die Stellplätze unterzubringen und gleichzeitig die gewünschten städtebaulichen 
Qualitäten zu sichern. Für Tiefgaragen wird daher eine zusätzliche Überschreitung bis zu einem Gesamtwert 
der Flächen aller baulichen Anlagen von max. 0,6 zugelassen. 

Die Werte ergeben sich aus der zukünftigen Nutzungsdichte der Grundstücke, so sind bspw. Stellplätze, 
Fahrradstellplätze oder Nebengebäude erforderlich, gleichzeitig sollen trotz der Nutzungsdichte gewisse Frei-
raumqualitäten und Grünzonen gesichert werden. Durch die Differenzierung der ober- und unterirdischen 
GRZ-Werte wird demnach einerseits die Unterbringung des Stellplatzbedarfs gesichert, gleichzeitig verblei-
ben an der Oberfläche 40% der Flächen der Grundstücke, die nicht mit baulichen Anlagen über- oder unter-
baut werden dürfen und begrünt werden müssen.
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In den Werten für die maximale Überschreitung (GRZ) gemäß 3.1.5 sind alle versiegelten bzw. von baulichen 
Anlagen über- oder unterbauten Flächen (Gebäude, Terrassen, Balkone, Tiefgaragen, Stellplätze, Zufahrten, 
Nebengebäude u.ä.) enthalten. Als Bezugsgröße der Überschreitungsmöglichkeiten dienen die Flurstücke.  
Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Grundstücke geteilt werden, sind die Gesamtwerte privatrechtlich auf-
zuteilen.

Als Bezugsgröße für die absoluten Werte der Überschreitungsmöglichkeiten werden die Flächen, die mit dem 
Planzeichen gemäß 3.1.2. (Perlschnurlinie) abgegrenzt sind, herangezogen. Ein Bezug auf Gebäude oder Bau-
räume ist nicht möglich, da zwischen den verschiedenen Flächen z.T. funktionale Zusammenhänge bestehen, 
wie z.B. Garagen oder Zuwege zu den Gebäuden. Sollten dennoch zu einem späteren Zeitpunkt Grundstücke 
geteilt werden, sind die Gesamtwerte privatrechtlich aufzuteilen.

7.3.3.  Höhe baul icher Anlagen

Entsprechend der Festsetzungen aus dem bestehenden Bebauungsplan Nr.26 und der bereits vorhandenen 
Bebauung im Quartier selbst sowie in der unmittelbaren Umgebung wird eine 2-Geschossigkeit mit flach 
geneigten Dächern festgesetzt. 

Um eine klare Festsetzung der künftigen Höhenentwicklung der Gebäude zu erreichen, wird ein unterer 
Bezugspunkt in Metern über Normalnull bestimmt, von welchem aus die angegebenen traufseitigen Außen-
wandhöhen gemessen werden. Die Festlegung ist somit unabhängig vom derzeitigen oder künftigen Gelän-
deverlauf und definiert die traufseitige Außenwandhöhe als absoluten Wert über Normalnull. Die Wandhöhen-
regelung durch die Bestimmung anhand des unteren Bezugspunkts gilt umlaufend für das jeweilige Gebäude, 
also nicht nur am Bezugspunkt selbst.

Im Fall von Dachterrassen sind Absturzsicherungen notwendig. Damit diese jedoch nicht zu einer überhöhten 
Wirkung des Gebäudes beitragen, muss eine Absturzsicherung als offenes Geländer ausgeführt werden. Ein 
Geländer ist als offen anzusehen, wenn ein Mindestanteil von 70% Öffnungsanteil gegeben ist.

7.4.  überbaubare Grundstücksflächen

Die Bauräume im Reinen Wohngebiet liegen jeweils um 5m von der Straße abgerückt, um eine ausreichend 
breite Vorgartenzone zu ermöglichen. Auf den beiden Eckgrundstücken liegen die Bauräume jeweils nur 1,5 
bzw. 3m von der Straßenbegrenzungslinie entfernt. Durch diese gezielte Anordnung der Gebäude an der 
Margaretenstraße sollen die Aufweitungen des Straßenraums betont werden. Um die straßenraumprägende 
Wirkung der Gebäude auf diesen beiden Grundstücken sicherzustellen wurde an dieser Stelle eine Baulinie 
festgesetzt.

Die Bauräume wurden geringfügig größer ausgewiesen als die zulässige Grundfläche es erfordert, um einen 
Spielraum bei der Situierung des Baukörpers zu geben. Ein größerer Spielraum kann auf Grund der beengten 
Verhältnisse und des Baumbestandes nicht gegeben werden.

Im Fall der Doppelhäuser Elisenstraße 24 a/b sowie Margaretenstraße 16 a-d wird zur Klarstellung die Grenz-
bebauung zwischen den Gebäuden festgesetzt.

7.5.  Bauweise 

Entsprechend den Zielsetzungen zur baulichen Entwicklung ist eine offene Bauweise mit Einzel- bzw. Doppel-
häusern festgesetzt. Auf diese Weise ist langfristig die Erschließung, Parkierung und Durchgrünung entspre-
chend des städtebaulichen Konzeptes gesichert, was im Fall einer Teilung und entsprechend gesonderten 
Zufahrten und Nebenanlagen nicht möglich ist. 

7.6.  Verkehrsflächen / erschließung

Es sind keine neuen Erschließungsflächen notwendig.

7.7.  tiefgaragen, stellplätze und Nebenanlagen

Die Parkierung wird so geordnet, dass pro Flurstück oberirdisch max. 4 Stellplätze zulässig sind. Dies gewähr-
leistet, dass einerseits für kleine Grundstücke bzw. wenige Wohneinheiten keine verhältnismäßig unwirt-
schaftliche Tiefgarage notwendig wird und im Fall von größeren Gebäuden keine großflächigen oberirdischen 
Parkierungsanlagen entstehen. 
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Die nachzuweisenden Stellplätze können auch in Duplexgaragen bzw Stapelparkern angeordnet werden, da-
bei sind die jeweils oberhalb der Oberfläche liegenden Parkplätze auf die max. 4 zulässigen oberirdischen 
Stellplätze anzurechnen. Duplexsysteme, die Wandhöhen über 3 m aufweisen, sind nur zulässig, sofern die 
Abstandsflächen eingehalten sind. Damit wird sichergestellt, dass die nachzuweisenden Stellplätze trotz der 
z.T. schmalen Grundstücke errichtet werden können, ohne dabei das Nachbarschaftsrecht einzuschränken.

Bsp. Duplexgarage (links) bzw. Stapelparker (rechts)

Um für eine Anordnung der Tiefgaragen einen größtmöglichen Spielraum zu geben, werden Tiefgaragen im 
gesamten Grundstück zugelassen, jedoch nicht in den Bereichen der zu erhaltenden Bäume, der Zone für 
Eingrünung und der Vorgärten, da in diesen Bereichen ansonsten die dauerhafte Entwicklung von mittleren 
und größeren Bäumen nicht gesichert werden kann.

Die erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück nachzuweisen. Die Anzahl der nachzuweisenden 
Stellplätze richtet sich für die Wohnnutzung nach einem in Krailling angewendeten Schlüssel, der für sonstige 
Nutzungen nach der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (GaStellV). Um eine umweltverträg-
lichere Veränderung der Mobilität zu fördern, sollen zudem auch ausreichend Fahrradstellplätze bereitgestellt 
werden.

Die Ein- und Ausfahrten zu den Grundstücken werden nur auf den beiden Eckgrundstücken an der Margar-
tenstraße bestimmt. Entlang des Gehwegs wurde hier statt einer Vorgartenzone ein Gebäudevorfeld festge-
setzt, um sicherzustellen, dass die Fassadenkanten auch straßenraumprägend wirken können und nicht durch 
eine entsprechende Begrünung verdeckt werden. Die Bestimmungen zur Vorgartenzone gemäß Festsetzung 
8.8. sollen auf den übrigen Grundstücken ein grünes Erscheinungsbild der Grundstücke und damit den Erhalt 
des Gartenstadtcharakters von Krailling sichern. 

Mobilfunkanlagen als Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO und als sonstige nicht stören-
de Gewerbebetriebe werden ausgeschlossen. Dies dient dem wesentlichen Planungsziel der Gemeinde zur 
Erhaltung des Gebietscharakters des Wohngebiets, des Wohnfriedens und des vorbeugenden Immissions-
schutzes. Da es sich um ein Baugebiet mit geringer Flächenausdehnung handelt, ist die Mobilfunkversorgung 
dennoch gegeben.

7.8.  Gestalterische festsetzungen 

Entsprechend der vorhandenen Gebäudetypologie wird ein flach geneigtes Satteldach mit einer Dachneigung 
zwischen 22 und 40° und einem mittig verlaufendem First vorgegeben. Dies entspricht den Vorgaben aus 
dem bestehenden Bebauungsplan Nr. 26 bzw. aktuellen Bebauungsplänen im Umfeld des Quartiers. Zur Ein-
fügung der Bebauung in das vorhandene Ortsbild und zur Entwicklung einer harmonischen Dachlandschaft 
werden zudem besondere Festsetzungen zur Gestaltung und Anordnung der Dachaufbauten sowie von Sola-
ranlagen getroffen.

Auf den beiden Eckgrundstücken an der Margaretenstraße soll eine bündige Fassade entstehen. Vorbauten 
wie Balkone, Wintergärten oder Vordächer sind an dieser Stelle aus Gründen des Ortsbildes nicht gewünscht. 
In die Fassade eingezogene Loggien sind jedoch möglich. An den der Straße abgewandten Fassaden und den 
rückwärtigen Bereichen sind Balkone zulässig.
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7.9.  Grünordnung 

Zentrales Ziel der Ortsentwicklungsplanung ist der Erhalt des „Gartenstadtcharakters“ mit Einzelwohngebäu-
den in großzügigen Gartengrundstücken, sowie der Erhalt und die Ergänzung von Großbäumen auf privaten 
Grundstücken.

Über das Ziel der Weiterentwicklung des Gartenstadtcharakters hinaus haben die in der Nähe der Straße ste-
henden Bäume eine besondere Bedeutung für das Straßenbild, das davon geprägt ist, dass einzelne Großbäu-
me zwischen den Gebäuden in den Straßenraum hineinwirken und so ein Wechsel begrünter und bebauter 
Straßenränder entsteht.

Im Sinne dieser Ziele wird der erhaltenswerte Baumbestand, der Stamm oder Kronenbereiche im Planungs-
gebiet aufweist, als zu erhalten festgesetzt. Für den Erhalt von Bäumen sind neben dem Stamm an sich die 
zu schützenden Kronenbereiche wesentlich. Die zu schützenden Kronenbereiche umfassen die von der Krone 
überdeckten Bodenflächen sowie einen 1,5 m tiefen Schutzbereich (gestrichelte Linie in der Planzeichnung).

Im rückwärtigen Bereich des gesamten Planungsgebietes ist eine markante Grünstruktur vorhanden, die als 
„grüne Kulisse“ hinter der Bebauung entlang der Straße zu sehen ist. Um diese dauerhaft zu erhalten, werden 
hier nicht nur Erhaltungs- sondern auch Entwicklungsziele gesichert, durch Nachpflanzungen und durch eine 
Anzahl an neu zu pflanzenden Bäumen.

Zur Entwicklung eines natürlichen und von heimischen Gehölzen geprägten Ortsbildes werden Neupflanzun-
gen von Koniferen und Fichten im Planungsgebiet ausgeschlossen.

7.10. einfriedungen

Die Festsetzungen zu den Einfriedungen sichern das Ortsbild von Krailling und eine offene und einladende 
Wirkung des Straßenraumes.

7.11. Geländeveränderungen

Das Gelände im Planungsgebiet ist weitgehend eben (max. Höhenunterschied 1,15m). Um Abgrabungen 
und Freilegungen von Kellergeschossen zu vermeiden, wird festgesetzt, dass das Gelände an den Fassaden 
maximal 20 cm unterhalb des festgesetzten Bezugspunkts nach 3.2.4. liegen darf. Damit wird in Verbindung 
mit der Wandhöhe, die vom Bezugspunkt aus gemessen wird, auch eine maximal sichtbare Höhe von Außen-
wänden bestimmt.

7.12. schallschutz

Die Festlegungen zum Schallschutz sichern die Wohnqualität im Planungsgebiet.

8 .   B o d e N o r d N u N G

Die Grundstücke befinden sich in privatem Eigentum. Ein Umlegungsverfahren gemäß § 45 ff BauGB ist nicht 
erforderlich. Die auf privatem Grund festgesetzten öffentlichen Flächen (Fl.Nr. 29) werden auf dem Verhand-
lungsweg erworben.

9 .   W e s e N t l i c h e  a u s W i r K u N G e N

Durch die Aufstellung und Verwirklichung des Bebauungsplanes ergeben sich keine nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Lebensumstände der in der Umgebung wohnenden und arbeitenden Menschen. 

Sonstige mehr als geringfügige, schutzwürdige und erkennbare Belange sind nicht ersichtlich.

Krailling, den.....................    ………………………………
       Rudolph Haux, 1. Bürgermeister


